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Satzung 
 

des 
 

Förderverein ArteNova 
 

beschlossen von der Mitgliederversammlung am 19. Juni 2011 
geändert am 10. Oktober 2022 

 
 
 
§ 1) Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 
(1) Der Verein führt den Namen  

Förderverein ArteNova 
 nach Eintragung in das Vereinsregister mit dem Namenszusatz e.V. 
(2) Sitz des Vereins ist in Dipperz. 
(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
 
§ 2) Gemeinnützigkeit 
 
(1) Zweck des Vereins ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie Kunst und 

Kultur. 
(2) Der Satzungszweck wird insbesondere erreicht durch die finanzielle Unterstützung des ge-

meinnützigen Vereins Institut ArteNova mit Sitz in Basel, Schweiz. Der Verein Institut Ar-
teNova verwirklicht seinen Satzungszweck durch die Durchführung wissenschaftlicher Ver-
anstaltungen und Forschungsvorhaben, die Vergabe von Forschungsaufträgen und die 
Durchführung von Kunstprojekten. 

(3) Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff. AO. Er ist 
ein Förderverein im Sinne von § 58 Nr. 1 AO, der seine Mittel ausschließlich zur Förderung 
der in § 2 (2) der Satzung genannten steuerbegünstigten ausländischen Einrichtung ver-
wendet. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet wer-
den. Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als 
Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Die Mitglieder der 
Organe des Vereins sowie mit Aufgaben zur Förderung des Vereins betraute Mitglieder sind 
ehrenamtlich tätig. Sie haben gegenüber dem Verein einen Anspruch auf Ersatz der ihnen 
in Zusammenhang mit ihrer Amtsausübung entstandenen Aufwendungen (§ 670 BGB). Es 
darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
 
 
§ 3) Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person des öffentlichen und pri-

vaten Rechts werden. Die Aufnahme Minderjähriger bedarf der Zustimmung der gesetzli-
chen Vertreter, die mit dem minderjährigen Mitglied für die Entrichtung des Mitgliedsbeitra-
ges dem Verein gegenüber haften und sich in dem Beitrittsformular entsprechend zu 
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verpflichten haben. Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an den Vorstand zu stellen. Der Vor-
stand entscheidet über den Aufnahmeantrag. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. 

(2) Die Mitgliedschaft endet 

• mit dem Tod 

• durch Austritt 

• durch Ausschluss aus dem Verein 
 Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden. Er ist nur unter Ein-

haltung einer Frist von sechs Wochen zum Ende des Kalenderjahres möglich. 
(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in schwerwiegender 

Weise gegen die Interessen des Vereins verstoßen hat sowie sich vereinsschädigend ver-
halten hat. 

 Dies ist insbesondere der Fall, wenn das Mitglied: 

• mit der Entrichtung von Beiträgen länger als 24 Monate in Verzug ist 

• Mitglieder des Vorstandes in der Öffentlichkeit beleidigt  

• den Verein in der Öffentlichkeit massiv in beleidigender Form kritisiert 
(4) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit endgültig. Ein 

Rechtsmittel gegen den Ausschließungsbeschluss findet nicht statt. Antragsberechtigt ist 
jedes Mitglied. Dem betroffenen Mitglied ist nach Eingang des Ausschließungsantrages 
beim Vorstand von diesem für einen Zeitraum von vier Wochen rechtliches Gehör zu ge-
währen. Während des Ausschließungsverfahrens ruhen sämtliche Rechte des auszuschlie-
ßenden Mitglieds. Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen Teil 
am Vereinsvermögen. 

 
 
 
§ 4) Mitgliedsbeiträge 
 
(1) Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge, deren Höhe und Fälligkeit von der Mitgliedsver-

sammlung entschieden und in einer Beitragsordnung festgehalten werden. 
 
 
 
§ 5) Organe 
 
Organe des Vereins sind: 
 

1. der Vorstand 
2. die Mitgliederversammlung 

 
 
 
§ 6) Vorstand 

 
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens 3 bis maximal 5 Personen. Die Amtsinhaber sollen 

Vereinsmitglied sein. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung und einen Aufgaben-
verteilungsplan geben. 

(2) Es gilt das Vieraugenprinzip. Jeweils zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam zur Vertre-
tung des Vereins berechtigt.  
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(3) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und erledigt alle Verwaltungsauf-
gaben sowie alle die Aufgaben, die nicht durch Satzung oder Gesetz einem anderen Ver-
einsorgan zugewiesen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

• die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

• die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, die Leitung der Mitglie-
derversammlung durch den Vorsitzenden oder einen Stellvertreter 

• die Entscheidung über die Einrichtung einer haupt- oder nebenamtlich besetzten Ge-
schäftsstelle und die Entscheidung über die Bestellung eines Geschäftsführers. 

(4) Der Vorstand wird für die Dauer von drei Jahren gewählt. Die Mitglieder des Vorstandes 
bleiben so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand von der Mitgliederversammlung gewählt 
wird.  

(5) Das vorzeitige Ausscheiden eines Mitgliedes des Vorstandes aus dem Amt erfolgt durch 
Abberufung durch die Mitgliederversammlung. Der Wille zum Ausscheiden ist dem Vor-
stand bis 6 Monate vor der nächsten Mitgliederversammlung schriftlich mitzuteilen.  

(6) Die Beschlussfassung des Vorstandes erfolgt in Vorstandssitzungen, zu denen durch ein 
Vorstandsmitglied nach Bedarf eingeladen wird. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Die Beschlussfassung erfolgt mit ein-
facher Mehrheit. 

(7) Der Vorstand kann durch Beschluss mit einfacher Mehrheit Vorstandsmitglieder und ehren-
amtlich für den Verein nach dieser Satzung tätige Personen ihres Amtes entheben, wenn 

• eine Verletzung von Amtspflichten 

• der Tatbestand der nicht ordnungsgemäßen Amtsausübung 
 vorliegt. Dem Betroffenen ist vor der Entscheidung rechtliches Gehör zu gewähren.  Gegen 

eine ordnungsgemäße Entscheidung des Vorstandes über die Amtsenthebung steht dem 
Betroffenen kein Rechtsmittel zu. 

 
 

 
§ 7) Mitgliederversammlung 

 
(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben, soweit diese nicht dem Vor-

stand obliegen. Sie ist ausschließlich zuständig für folgende Angelegenheiten: 

• Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes 

• Entlastung des Vorstandes 

• Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes, der Kassenprüfer und weiterer Eh-
renämter gem. dieser Satzung 

• die Festsetzung der Höhe und Fälligkeit von Beiträgen 

• Änderung der Satzung 

• Auflösung des Vereins 

• Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder 
(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet im ersten Halbjahr eines jeden Jahres statt. 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung – für deren Berufung und Durchführung die 
gleichen Bestimmungen gelten wie für die ordentliche Mitgliederversammlung - ist einzube-
rufen: 

• wenn der Vorstand die Einberufung aus wichtigem Grund beschließt, 
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• wenn ein Drittel der Mitglieder schriftlich dies unter Angabe der Gründe vom Vorstand 
verlangt 

 Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen 
und unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich einzuberufen. Das Erfordernis der schrift-
lichen Einladung ist auch erfüllt, wenn die Einladung durch E-Mail erfolgt. Der Fristenlauf 
für die Ladung beginnt mit dem Tag der Aufgabe der Einladung zur Post bzw. der Absen-
dung der E-Mail. Maßgebend für die ordnungsgemäße Ladung ist die dem Vorstand letzt-
bekannte Anschrift / letztbekannte E-Mail-Adresse des Mitgliedes. Die Mitteilung von 
Adressänderungen / Änderungen von E-Mail-Adressen ist eine Bringschuld des Mitglieds. 
Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vor Beginn der Mitgliederversammlung 
schriftlich die Ergänzung der Tagesordnung verlangen.  

 Fristgemäß gestellte Anträge sind nachträglich auf die Tagesordnung zu nehmen. Die An-
träge müssen den Mitgliedern nicht vor der Mitgliederversammlung bekanntgegeben wer-
den. Nach Ablauf der Frist gestellte Anträge können nur zur Entscheidung in der Mitglieder-
versammlung zugelassen werden durch Entscheidung der Mitgliederversammlung mit einer 
Mehrheit von 2/3 der anwesenden Stimmberechtigten. 

(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem 
Stellvertreter, bei dessen Verhinderung von einem vom Vorstand bestimmten Mitglied ge-
leitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, so bestimmt die Mitgliederversammlung den 
Leiter. Der Versammlungsleiter übt in der Mitgliederversammlung das Hausrecht aus. So-
fern in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, bestimmt der Versammlungsleiter al-
leine den Gang der Verhandlungen in der Mitgliederversammlung. Seine Entscheidungen 
sind unanfechtbar.  

(4) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter, soweit in dieser Satzung nicht 
eine Art der Abstimmung zwingend bestimmt ist. Stimmenthaltungen gelten als nicht abge-
gebene Stimmen und werden nicht gezählt. Eine ordnungsgemäß einberufene Mitglieder-
versammlung ist stets beschlussfähig. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Stimmrechtsüber-
tragungen sind nur in den in dieser Satzung vorgesehenen Fällen (Eltern für Kinder) mög-
lich. Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 
Für Satzungsänderungen ist eine 3/4 Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, für die 
Änderung des Vereinszwecks und die Auflösung des Vereins eine Mehrheit von 4/5 der 
abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

(5) Das Versammlungsprotokoll ist vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unter-
schreiben. 

  Es muss enthalten: 

• Ort und Zeit der Versammlung 

• Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers 

• Zahl der erschienenen Mitglieder 

• Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit 

• die Tagesordnung 

• die gestellten Anträge, das Abstimmungsergebnis (Zahl der Ja-Stimmen, Zahl der Nein-
Stimmen, Zahl der Enthaltungen, Zahl der ungültigen Stimmen) 

• die Art der Abstimmung 

• Satzungs- und Zweckänderungsanträge in vollem Wortlaut 

• Beschlüsse in vollem Wortlaut. 
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§ 8) Datenschutz, Persönlichkeitsrechte 
 
(1) Der Verein verarbeitet zur Erfüllung der in dieser Satzung definierten Aufgaben und des 

Zwecks des Vereins personenbezogene Daten und Daten über persönliche und sachbezo-
gene Verhältnisse seiner Mitglieder. Diese Daten werden darüber hinaus gespeichert, über-
mittelt und verändert. 

(2) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen 
die Mitglieder der 

• Speicherung 

• Bearbeitung 

• Verarbeitung 

• Übermittlung 
 ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben und Zwecke des 

Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft. 
(3) Jedes Mitglied hat das Recht auf 

• Auskunft über seine gespeicherten Daten 

• Berichtigung seiner gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit 

• Sperrung seiner Daten 

• Löschung seiner Daten bei Austritt 
 
 
 
§ 9) Auflösung  
 
(1) Die Änderung des Zweckes und die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederver-

sammlung mit der in § 7 dieser Satzung geregelten Stimmenmehrheit beschlossen werden. 
Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die Mitglieder des Vor-
standes gem. § 6 dieser Satzung gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Dies gilt 
auch, wenn der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit 
verliert. 

(2) Bei Wegfall des gemeinnützigen Zwecks sowie bei Auflösung des Vereins fällt das Vermö-
gen an eine steuerbegünstigte Einrichtung oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
die es für die Förderung der Wissenschaft und Forschung oder Kunst und Kultur zu ver-
wenden hat. 

 
 
 
§ 10) Schlussbestimmungen 
 
Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 19. Juni 2011 beschlossen. Sie tritt mit 
der Eintragung des Vereins in das Vereinsregister in Kraft. 
 
 
 
Bartenheim, den 10. Oktober 2022 
 
 


